
Vorgeschichte Art. 99

Artikel 99
(1) Die strafrechtliche Verantwortlichkeit wird durch die Gesetze der 

Deutschen Demokratischen Republik bestimmt.
(2) Eine Tat zieht strafrechtliche Verantwortlichkeit nur nach sich, wenn die

se zur Zeit der Begehung der Tat gesetzlich festgelegt ist, wenn der Täter 
schuldhaft gehandelt hat und die Schuld zweifelsfrei nachgewiesen ist. Strafge
setze haben keine rückwirkende Kraft.

(3) Eine strafrechtliche Verfolgung ist nur in Übereinstimmung mit den Straf
gesetzen möglich.

(4) Die Rechte des Bürgers dürfen im Zusammenhang mit einem Strafverfah
ren nur insoweit eingeschränkt werden, wie dies gesetzlich zulässig und unum
gänglich ist.
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I. Vorgeschichte

1. Nach Art. 135 Abs. 1 der Verfassung von 1949 durften Strafen nur verhängt wer- 1 
den, wenn sie z.Z. der Tat gesetzlich angedroht waren. Art. 135 Abs. 2 enthielt das Verbot 
der rückwirkenden Kraft von Strafgesetzen. Maßnahmen und die Anwendung von Bestim-
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